
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teschen, Prisz und Orava 
sowie das Plebiszit der nationalen Zugehörigkeit 

von Mag. Arthur H. Lambauer 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



2 von 7 DAS PLEBISZIT DER NATIONALEN ZUGEHÖRIGKEIT (2019) 

© 2019 Mag. Arthur H. Lambauer 

Am 27. September 1919 fasste der Oberste Rat der alliierten und assoziierten Mächte1 (im Folgenden OR) 
einen Beschluss2 über das vormalige Herzogtum Teschen3 sowie die Gebiete von Zips4 (Spisz) und Orava5. Darin 
befand er, diese Territorien betreffs der Bestimmung deren Zugehörigkeit zu Polen oder der Tschechoslowakei 
einer Volksbefragung (suffrage) zu unterziehen. Der betreffende Beschlusstext lautet: 

 

 
 
Zum französischen Substantiv suffrage finden wir bei ACADÉMIE FRANÇOISE6, was folgt: 
 

 
 
Daraus folgt, dass die Bedeutung der suffrage (Meinungsmitteilung) a priori wenn überhaupt, nur jene Aussage 

über die Gewichtung der einzelnen Abstimmungsergebnisse enthält, dass diese identisch sein soll. Vergleiche damit 
aber Artikel 21/3 UDHR, wo die Rede von suffrage universel egal ist, welcher Vergleich zusätzlich zu meinen 
früheren Ausführungen7 Beleg darüber macht, dass egal hier im Sinne von engl. equal aufzufassen ist, wie ebendort 
erläutert. 

Die englische Sprachfassung des Beschlusses des OR weicht davon übrigens nicht ab, wenn sie sich der Phrase 
called upon to record by vote bedient: 

 

 
 
In der Folge ruft der OR im genannten Beschluss eine Kommission ins Leben, welche insbesondere zur 

Vorbereitung und Durchführung der Volksbefragung zuständig sein sollte; außerdem auch zur Administration der 
drei Gebiete, soweit sie sie nicht den örtlichen Behörden zu überlassen befände. Der betreffende weitere 
Beschlusstext lautet auf Englisch: 

 

 
1 Darin vertreten die Siegerhauptmächte des Ersten Weltkrieges: USA, GB, FRA, ITA, JPN. 
2 Siehe diesen bei PERMANENT COURT OF INTERNATIONAL JUSTICE (PCIJ), Series C. Acts and Documents relating to 

Judgments and Advisory Opinions given by the Court, N°. 4 Fourth Session, Documents relating to Advisory Opinion 
n° 8 (Jaworzina). Part III, 116! 

3 https://de.wikipedia.org/wiki/Herzogtum_Teschen. 
4 https://de.wikipedia.org/wiki/Zips. 
5 https://de.wikipedia.org/wiki/Orava_(Landschaft). 
6 Dictionnaire, Tome II, Paris (1798), 609. 
7 LAMBAUER, Die Menschenrechte auf politische Mitbestimmung (2018), insb. 12f. 

https://www.icj-cij.org/files/permanent-court-of-international-justice/serie_C/C_04/C_04_05_autres_documents.pdf
https://de.wikipedia.org/wiki/Herzogtum_Teschen
https://de.wikipedia.org/wiki/Zips
https://de.wikipedia.org/wiki/Orava_(Landschaft)
https://archive.org/details/dictionnairedel02acad/page/609
https://1drv.ms/b/s!ApCb86uQuibjguBE9SHOG85UIWXSdQ?e=rVVKWu
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Wie ferner Artikel III des Beschlusses festlegt, kamen oder kommen (!) dieser Kommission umfassende 

ordnungspolizeiliche Befugnisse desgleichen zu, wie der folgende Text besagt: 
 

 
 
Über die Organisation der Volksbefragung kehrt Artikel IV des Beschlusses des OR vor, was folgt: 
 

 
 
Der mir hier wesentlich erscheinende, markierte Textteil sieht also die Möglichkeit der Ausweisung von 

Agitatoren bzw. Personen vor, welche irgendwie versuchen, das Ergebnis des Plebiszits durch Mittel der 
Korrumpierung oder der Einschüchterung zu verfälschen. 
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Es bedarf keiner langatmigen Erläuterungen, die dies minutiös herleiteten, denn es ist evident und notorisch, 
dass heutzutage das Machwerk der politischen Parteien insbesondere bei Wahlen in kaum etwas anderem besteht 
als in Einschüchterungen und Korrumpierungen namentlich der Meinung. Bemerkt sei hier ausdrücklich, dass der 
Sinn und Zweck des Artikels 10/4 EUV: 

 

 
 

demgegenüber, was den Beitrag zum Ausdruck des Willens anlangt, nur darin liegen kann, dass dem Wahlvolk 
entsprechende Informationen (selbstredend wahrheitsgemäß) gegeben werden, welche es befähigen, seinen Willen 
auszudrücken, was aber nicht dazu führen darf, dass dieser Willen in irgend einer Form korrumpiert, also durch 
List oder andere unrechtmäßige Mittel gebeugt, gebrochen oder getäuscht wird. 

Wenn zum Vergleich das österreichische Parteiengesetz8 in seinem § I/2 im Verfassungsrang (!) vorkehrt, 
was folgt: 

 

 
 

dann erhellt die kriminelle Energie, mit welcher hier eine Zwei-Drittel-Mehrheit zur Beschließung dessen als 
Verfassungsgesetz 2012 gefunden worden ist, was schon bisher Gang und Gäbe gewesen war: die beherrschende 
Einflussnahme nicht nur auf den Willen des Wahlvolks (durch Täuschung, leere Versprechen, verleitende 
Wahlgeschenke und Einschüchterung), sondern auch der Regierung selbst! Zumal hier, wie andernorts belegt, 
subtile Formen der Gewalt im Spiel sind, ist der Tatbestand des Hochverrats (§ 242 ö StGB9) erfüllt. 

Freilich sah Artikel V des Beschlusses des OR eine weitgehend universelle Beteiligung an der Volksbefragung 
vor, wenn dort vorgesehen ist, was folgt: 

 

; 
 

wobei freilich dieses by communes auch Raum für solches Verständnis ließ, wonach je nach Vorkommen höherer 
Intelligenz in den einzelnen Kommunen durch diese ein Ergebnis festgesetzt werden sollte. 

Artikel VI des Beschlusses des OR kann daran nichts mehr ändern, selbst wenn er lautet, wie folgt: 
 

 
8 BGBl. I 56/2012 idgF. 
9 https://tinyurl.com/uxl8dht  

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20007889
https://tinyurl.com/uxl8dht
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Denn die englische Vokabel number steht auch nur für eine (endgültige) Ziffer (der Stimmen), sodass damit 

nichts darüber gesagt ist, welches Gewicht jeder einzelnen bei der Bildung dieser Ziffer zukommt. Dafür, dass dies 
auch so gemeint war, spricht überdies, dass ein detaillierter Bericht über die Abstimmung beizuschließen war, wobei 
sich die Frage erhebt, worüber denn detailliert berichtet werden hätte können, wenn nicht vor allem darüber, wie 
sich von der Kopf-Mehrheit abweichende Ziffern rechtfertigen ließen. 

Mit dem markierten Wort der Lieferung von Kohle sind wir beim Kern des Problems, mit dem man damals 
nach dem Ersten Weltkrieg in dieser Gegend konfrontiert war, womit ich das Ergebnis dieser Arbeit etwas 
vorwegnehme: 

Unweit, nördlich der hier diskutierten drei Gegenden befindet sich nämlich das heutige Katowice mit seinen 
umliegenden enormen Steinkohlevorkommen, die damals dieselbe Bedeutung hatten wie heute immer noch das 
Erdöl. 

Aber zunächst weiter im Text des Beschlusses, der mit einem Artikel VII fortsetzt wie folgt: 
 

 
 
Die Beendigung der Amtsdauer der Kommission war hier also an die Übernahme der Verwaltung durch die 

beiden betreffenden Staaten geknüpft, was ein faktischer Vorgang ist, sodass bei dessen Mangelhaftigkeit auch 
keine Beendigung einzutreten hatte; weshalb wohl auch die schwammige Formulierung gewählt wurde, die ich 
markiert habe, und welche kein punktuelles, sondern ein allmähliches Ende (theoretisch auch mit offenem solchen) 
bedeutet. 

Mit einem abschließenden Artikel VIII erlegte der OR die Kosten für sein und der Kommission Wirken, 
einschließlich der alliierten Okkupationstruppen verhältnismäßig den beiden Regierungen (Polen und CSSR) auf. 

 
Der nächste hier interessierende Akt ist die Erklärung des polnischen und des tschechoslowakischen 

Delegierten an die Konferenz von Spa10 hinsichtlich der Frage von Teschen in Schlesien11, vom 10. Juli 1920, 
welche nachfolgend vollständig zu zitieren ist: 

 
10 An der Konferenz nahmen offenbar noch andere Nationen teil, weshalb es sich bei Spa bezeichnenderweise wohl um jenes 

in Belgien handeln wird. https://de.wikipedia.org/wiki/Spa_(Stadt)  
11 Siehe diese bei PCIJ, aaO, 123. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Spa_(Stadt)
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Damit, dass die Volksbefragung lediglich aufgeschoben (suspended) werden sollte, blieb der, bei der Zuteilung 

der Territorien zum Zug kommende Staat erpressbar. Im übrigen ist das therefore im markierten Teil, an jener 
Stelle, da es gesetzt ist, von ganz bemerkenswerter Bedeutung, die sich auf das dort Vorangehende bezieht, also 
darauf hindeutet, dass das Handeln der Delegierten nur deshalb (etwa: jetzt wieder?) im Namen der beiden 
Regierungen erfolgte, weil man sich auf die Suspendierung der Befragung verstanden hatte, wobei daraus auch folgt, 
von wem die erheblichen Probleme ausgegangen sein werden, die sich der Abhaltung der Befragung in den Weg 
gestellt hatten. Äußerst ausdrucksstark ist nämlich auch die im Mittelteil befindliche, den Seitenumbruch 



DAS PLEBISZIT DER NATIONALEN ZUGEHÖRIGKEIT (2019) 7 von 7 

© 2019 Mag. Arthur H. Lambauer 

inkludierende Markierung dieser Erklärung der beiden Delegierten: Warum, wenn nicht aus dem Grund des 
Einwirkens Dritter, sollten die beiden Regierungen jetzt plötzlich für Ordnung sorgen können, was sie zuvor in 
einem solchen Ausmaß nicht geschafft hatten, dass sogar die Befragung nicht durchgeführt werden konnte! 

 
Außerdem folgte sodann ein Dekret der Botschafter der Mitglieder des OR, vom 5. August 1920 zu Paris12, 

in dem diese in erster Linie die Grenzverläufe festlegten, und woraus uns hier zunächst die Präambel interessieren 
soll: 

 

 
 
Nur noch ganz kurz soll hier betreffs der markierten Stelle darauf hingewiesen werden, dass darunter nach 

allem, was oben erläutert wurde, selbstredend nur die Loyalität des Abstimmenden sich selbst gegenüber sowie sein 
Ernst bei der Sache gemeint sein können. 

Insgesamt erweist sich die Causa Teschen also als treffliches Beispiel, das sich mutantis mutandis etwa bei den 
Kurden fortgesetzt hat. Divide et impera! 

Andererseits könnte die zuvor erörterte Passage, die ja von den OR-Mächten stammt, auch ein Beleg dafür 
sein, dass 1919 einfach nicht als die Zeit empfunden wurde, eine Volksbefragung zu den hier erörterten bzw. 
postulierten Bedingungen überhaupt abzuhalten, weshalb man lieber die Störung auf sich nahm, um sie einfach für 
künftige, bessere Zeiten zu dokumentieren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12 2 LoNTS, 49. 

https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/lon/Volume%202/v2.pdf#page=49

